
Gestützt auf Art. 80 ff. des Gesetzes vom
 17. Juli 1973 betreffend die  

Ausübung der politischen Volksrechte in Landesangelegenheiten (Volks- 
rechtegesetz, VRG), LGBI. 1973 Nr.50, in der geltenden Fassung, LR 161  
und gem

äss Art. 64 der Verfassung des Fürstentum
s Liechtenstein,  

LGBI. 1921 Nr. 15.

Das Initiativbegehren in Form
 einer einfachen Anregung lautet wie folgt: 

Das Gesetz vom
 24. Novem

ber 1971 über die Krankenversicherung 
(KVG) sow

ie allenfalls w
eitere betroffene Gesetze sind so abzuändern, 

dass die Krankenkassenpräm
ien der Versicherten in der obliga- 

torischen Grundversicherung (O
KP) erw

erbsabhängig ausgestaltet 
w

erden.

Volksinitiative zur Einführung einer  
erw

erbsabhängigen Krankenkassenpräm
ie

Datum
Nam

e
Vornam

e
Adresse

W
ohnort

Unterschrift
Kontrolle

Beglaubigung Gem
einde

 
Bitte Beachten

•  Beginn der Unterschriftensam
m

lung ist am
 13. Septem

ber 2024
•    Pro Gem

einde einen separaten Unterschriftenbogen verw
enden; nur Stim

m
- 

bürger:innen, die in derselben Gem
einde wohnhaft sind, dürfen auf dem

selben Bogen auf-
geführt sein. Dieser Bogen gilt für die Gem

einde:  
(bitte ausfüllen).

•   Für eine Rückantw
ort bis spätestens am

 18. O
ktober 2024 sind wir sehr dankbar. 

Die Bögen sind bereits frankiert und können m
it der Post retourniert werden. Alternativ 

können sie auch direkt bei der Geschäftsstelle der Freien Liste, Fürst-Franz-Josef-Strasse 5 
in Vaduz, abgegeben werden. 



Freie Liste
Fürst-Franz-Josef-Strasse 5 
9490 Vaduz

Gilt für die 

Postaufgabe in 

Liechtenstein.


